
Polizeiverordnung · Seite 1 · 24 / 2020

POLIZEIVERORDNUNG 
gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allge-
meinheit, zum Schutz von Grün- und Erholungsanlagen, 
Bekämpfung von Ratten und über das Anbringen von Haus-
nummern (Polizeiliche Umweltschutzverordnung) 
 
I.         ALLGEMEINE REGELUNGEN  
§   1    Begriffsbestimmungen 
 
II.        SCHUTZ GEGEN LÄRMBELÄSTIGUNG  
§   2    Benutzung von Rundfunkgeräten, Lautsprechern, Musik-

instrumenten u.ä. 
§   3    Lärm aus Gaststätten 
§   4    Lärm von Sport- und Spielplätzen 
§   5    Haus- und Gartenarbeiten 
§   6    Lärm durch Tiere 
§   7    Lärm durch Fahrzeuge 
 
III.       UMWELTSCHÄDLICHES VERHALTEN UND BELÄSTI-

GUNG DER ALLGEMEINHEIT  
§   8    Wertstoffsammelbehälter/Altglassammelbehälter 
§   9    Abspritzen von Fahrzeugen 
§ 10    Benutzung öffentlicher Brunnen 
§ 11    Verkauf von Lebensmitteln im Freien 
§ 12    Gefahren durch Tiere 
§ 13    Verunreinigung durch Hunde 
§ 14    Taubenfütterungsverbot 
§ 15    Belästigung durch Ausdünstungen u.ä. 
§ 16    Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen 
§ 17    Belästigung der Allgemeinheit 
§ 18    Aufstellen von Wohnwagen und Zelten 
 
IV.       SCHUTZ DER GRÜN- UND ERHOLUNGSANLAGEN  
§ 19    Ordnungsvorschriften 
 
V.        BEKÄMPFUNG VON RATTEN  
§ 20    Anzeige- und Bekämpfungspflicht 
§ 21    Bekämpfungsmittel 
§ 22    Beseitigung von Abfallstoffen 
§ 23    Schutzvorkehrungen 
§ 24    Sonstige Vorkehrungen 
§ 25    Duldungspflichten 
§ 26    Allgemeine Bekämpfungsmaßnahmen 
§ 27    Ausnahmen 
 
VI.       ANBRINGEN VON HAUSNUMMERN  
§ 28    Hausnummern 
 
VII.      SCHLUSSBESTIMMUNGEN  
§ 29    Zulassung von Ausnahmen 
§ 30    Ordnungswidrigkeiten 
§ 31    Inkrafttreten 
 
Auf Grund von § 10 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des 
Polizeigesetzes (PolG) wird mit Zustimmung des Gemeinderats 
verordnet: 
 
I.         ALLGEMEINE REGELUNGEN 
 

§ 1  Begriffsbestimmungen  
(1)       Öffentliche Straßen sind alle Straßen, Wege und Plätze, die 

dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind (§ 2 Abs. 1 StrG) 
oder auf denen ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr statt-
findet. 

(2)       Gehwege sind die dem öffentlichen Fußgängerverkehr ge-
widmeten oder ihm tatsächlich zur Verfügung stehenden 
Flächen ohne Rücksicht auf ihren Ausbauzustand. Sind 
solche Gehwege nicht vorhanden, gelten als Gehwege die 
seitlichen Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite 
von 1,5 m. Als Gehwege gelten auch Fußwege, Fußgän-

gerzonen, verkehrsberuhigte Bereiche im Sinne der StVO 
und Treppen (Staffeln). 

(3)       Grün- und Erholungsanlagen sind allgemein zugängliche, 
gärtnerisch gestaltete Anlagen, die der Erholung der Be-
völkerung oder der Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes dienen. Dazu gehören auch Verkehrsgrün- 
anlagen und allgemein zugängliche Kinderspielplätze. 

 
II.        SCHUTZ GEGEN LÄRMBELÄSTIGUNG 
 

§ 2  Benutzung von Rundfunkgeräten, Lautsprechern,  
Musikinstrumenten u.ä.  

(1)       Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Tonwieder-
gabegeräte, Musikinstrumente sowie andere mechani-
sche oder elektro-akustische Geräte zur Lauterzeugung 
dürfen nur so benutzt werden, dass andere nicht erheb-
lich belästigt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Geräte oder Instrumente bei offenen Fenstern oder Türen, 
auf offenen Balkonen, im Freien oder in Kraftfahrzeugen 
betrieben oder gespielt werden. 

(2)       Abs. 1 gilt nicht: 
          a)   bei Umzügen, Kundgebungen, Märkten und Messen im 

Freien und bei Veranstaltungen, die einem herkömmli-
chen Brauch entsprechen, 

          b)   für amtliche Durchsagen. 
 

§ 3  Lärm aus Gaststätten  
Aus Gaststätten und Versammlungsräumen, innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Gebiete oder in der Nähe von Wohnge-
bäuden darf kein Lärm nach außen dringen, durch den andere 
erheblich belästigt werden. Fenster und Türen sind erforderlichen-
falls geschlossen zu halten. 
 

§ 4  Lärm von Sport- und Spielplätzen  
(1)       Sportplätze, die weniger als 50 m von der Wohnbebauung 

entfernt sind, dürfen in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 
8.00 Uhr nicht benützt werden. 

(2)       Bei Sportplätzen bleiben die Vorschriften nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz, insbesondere die Sportan-
lagenlärmschutzverordnung, unberührt. 

(3)       Für Spielplätze gelten die Öffnungszeiten und Benut-
zungsregeln der Spielplatzsatzung.  

 
§ 5  Haus- und Gartenarbeiten  

(1)       Haus- und Gartenarbeiten, die zu erheblichen Belästigun-
gen anderer führen können, dürfen in der Zeit von 12.00 
Uhr bis 13.30 Uhr und zwischen 21.00 Uhr und 07.00 Uhr 
nicht ausgeführt werden. 

(2)       Die Vorschriften nach dem Bundes-Immissionsschutzge-
setz, insbesondere die 32. Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Ma-
schinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV), bleiben un-
berührt. 

 
§ 6  Lärm durch Tiere  

Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass niemand 
durch anhaltende tierische Laute mehr als nach den Umständen 
unvermeidbar gestört wird. 
 

§ 7  Lärm durch Fahrzeuge  
In bewohnten Gebieten oder in der Nähe von Wohngebäuden ist es 
auch außerhalb von öffentlichen Straßen und Gehwegen verboten, 
a) Kraftfahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen, 
b) Fahrzeug- und Garagentüren übermäßig laut zu schließen, 
c) Fahrräder mit Hilfsmotor und Motoren von Krafträdern in 

Toreinfahrten, Durchfahrten oder auf Innenhöfen von 
Wohnhäusern anzulassen, 

d) beim Be- und Entladen von Fahrzeugen vermeidbaren 
Lärm zu verursachen, 

e) mit den an den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen 
unnötige Schallzeichen abzugeben. 
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III.       UMWELTSCHÄDLICHES VERHALTEN UND BELÄSTI-
GUNG DER ALLGEMEINHEIT 

 
§ 8  Wertstoffsammelbehälter/Altglassammelbehälter  

Wertstoff-(Altglas-)sammelbehälter dürfen in der Zeit von 12.00 
Uhr bis 13.30 Uhr und 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr nicht benutzt wer-
den. 
 

§ 9  Abspritzen von Fahrzeugen  
Das Abspritzen von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen ist un-
tersagt. 
 

§ 10  Benutzung öffentlicher Brunnen  
Öffentliche Brunnen dürfen nur entsprechend ihrer Zweckbestim-
mung benutzt werden. Es ist verboten, sie zu beschmutzen sowie 
das Wasser zu verunreinigen. 
 

§ 11  Verkauf von Lebensmitteln im Freien  
Werden Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle ver-
abreicht, so sind für Speisereste und Abfälle geeignete Behälter 
bereitzustellen. 
 

§ 12  Gefahren durch Tiere  
(1)        Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass nie-

mand gefährdet wird. 
(2)        Das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen und 

ähnlichen Tieren, die durch ihre Körperkräfte, Gifte oder ihr 
Verhalten Personen gefährden können, ist der Ortspolizei-
behörde unverzüglich anzuzeigen. 

(3)        Im Innenbereich (§§ 30 - 34 Baugesetzbuch) sind auf öf-
fentlichen Straßen und Gehwegen Hunde an der Leine zu 
führen. Ansonsten dürfen Hunde ohne Begleitung einer 
Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, nicht 
frei umherlaufen. 

 
§ 13  Verunreinigung durch Hunde  

Der Halter oder Führer eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass 
dieser seine Notdurft nicht auf Gehwegen, in Grün- und Erho-
lungsanlagen oder in fremden Vorgärten verrichtet. Dennoch dort 
abgelegter Hundekot ist unverzüglich zu beseitigen. 
 

§ 14  Taubenfütterungsverbot  
Tauben dürfen auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in 
Grün- und Erholungsanlagen nicht gefüttert werden. 
 

§ 15  Belästigung durch Ausdünstungen u.ä.  
Übelriechende Gegenstände und Stoffe dürfen in der Nähe von 
Wohngebäuden nicht gelagert, verarbeitet oder befördert werden, 
wenn Dritte dadurch in ihrer Gesundheit geschädigt oder erheblich 
belästigt werden. 
 

§ 16  Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen  
(1)        An öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und 

Erholungsanlagen oder den zu ihnen gehörenden Einrich-
tungen ist ohne Erlaubnis der Ortspolizeibehörde untersagt 

           -  außerhalb von zugelassenen Plakatträgern (Plakatsäu-
len, Anschlagtafeln usw.) zu plakatieren; 

           -  andere als dafür zugelassene Flächen zu beschriften 
oder zu bemalen. 

           Dies gilt auch für bauliche oder sonstige Anlagen, die von 
öffentlichen Straßen und Gehwegen oder Grün- und Erho-
lungsanlagen einsehbar sind. 

(2)        Die Erlaubnis nach Abs. 1 ist zu erteilen, wenn öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen, insbesondere eine Verun-
staltung des Orts- und Straßenbildes nicht zu befürchten ist. 

(3)       Wer entgegen den Verboten des § 16 Abs. 1 außerhalb von 
zugelassenen Plakatträgern plakatiert oder andere als 
dafür zugelassene Flächen beschriftet oder bemalt, ist zur 
unverzüglichen Beseitigung verpflichtet. Die Beseitigungs-
pflicht trifft unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 des 

Polizeigesetzes auch den Veranstalter oder die sonstige 
Person, die auf den jeweiligen Plakatanschlägen oder Dar-
stellungen nach Satz 1 als Verantwortlicher benannt wird. 

 
§ 17  Belästigung der Allgemeinheit  

(1)        Auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- 
und Erholungsanlagen ist untersagt: 

           1.   das Nächtigen, 
           2.   das die körperliche Nähe suchende oder sonst beson-

ders aufdringliche Betteln sowie das Anstiften von Min-
derjährigen zu dieser Art des Bettelns, 

           3.   das Verrichten der Notdurft, 
           4.   der öffentliche Konsum von Betäubungsmitteln. 
(2)        Die Vorschriften des Strafgesetzbuches und des Betäu-

bungsmittelgesetzes bleiben unberührt. 
 

§ 18  Aufstellen von Wohnwagen und Zelten  
Zelte und Wohnwagen dürfen außerhalb baurechtlich genehmigter 
Campingplätze zum Aufenthalt von Menschen nicht aufgestellt 
werden, wenn nicht die erforderlichen sanitären Einrichtungen zur 
Verfügung stehen. Grundstücksbesitzern ist es untersagt, ihre 
Grundstücke dafür zur Verfügung zu stellen oder Verstöße gegen 
Satz 1 zu dulden. 
 
IV.   SCHUTZ DER GRÜN- UND ERHOLUNGSANLAGEN  

§ 19  Ordnungsvorschriften  
In den Grün- und Erholungsanlagen ist es unbeschadet der vor-
stehenden Vorschriften untersagt, 
  1.      Anpflanzungen, Rasenflächen oder sonstige Anlagenflä-

chen außerhalb der Wege und Plätze sowie der besonders 
freigegebenen und entsprechend gekennzeichneten 
Flächen zu betreten; 

  2.      sich außerhalb der freigegebenen Zeiten aufzuhalten, Weg-
esperren zu beseitigen oder zu verändern oder Einfriedi-
gungen oder Sperren zu überklettern; 

  3.      außerhalb der Kinderspielplätze oder der entsprechend ge-
kennzeichneten Tummelplätze zu spielen oder sportliche 
Übungen zu treiben, wenn dadurch Dritte erheblich gestört 
werden; 

  4.      Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige Anla-
genteile zu verändern oder aufzugraben oder außerhalb 
zugelassener Feuerstellen Feuer anzumachen; 

  5.      Pflanzen, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine zu ent-
fernen; 

  6.      Hunde, ausgenommen solche, die von Blinden oder Seh-
behinderten mitgeführt werden, unangeleint umherlaufen 
zu lassen; auf Kinderspielplätze oder Liegewiesen dürfen 
Hunde nicht mitgenommen werden (ausgenommen aus-
gebildete Blindenführhunde); 

  7.      Bänke, Schilder, Hinweise, Denkmäler, Einfriedigungen 
oder andere Einrichtungen zu beschriften, zu bekleben, zu 
bemalen, zu beschmutzen oder zu entfernen; 

  8.      Gewässer oder Wasserbecken zu verunreinigen oder dar-
in zu fischen; 

  9.      Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte zu benützen sowie 
außerhalb der dafür besonders bestimmten und entspre-
chend gekennzeichneten Stellen Wintersport (Rodeln, Ski-
laufen oder Schlittschuhlaufen) oder Inline-Skating zu 
treiben, zu reiten, zu zelten, zu baden oder Boot zu fahren; 

10.      Parkwege zu befahren und Fahrzeuge abzustellen; dies gilt 
nicht für Kinderwagen und fahrbare Krankenstühle sowie 
für Kinderfahrzeuge, wenn dadurch andere Besucher nicht 
gefährdet werden. 

 
V.    BEKÄMPFUNG VON RATTEN  

§ 20  Anzeige- und Bekämpfungspflicht  
(1)        Die Eigentümer von 
           1.   bebauten Grundstücken, 
           2.   unbebauten sowie landwirtschaftlich oder gärtnerisch 

genutzten Grundstücken innerhalb der geschlossenen 
Ortschaft, 



           3.   Lager- und Schuttplätzen, Kanalisationen, Garten- und 
Parkanlagen, Ufern, Wassergräben und Dämmen, 
Friedhöfen, 

           4.   Eisenbahnanlagen innerhalb der geschlossenen Ort-
schaft sind verpflichtet, wenn sie Rattenbefall feststel-
len, unverzüglich der Ortspolizeibehörde Anzeige zu 
erstatten und eine Rattenbekämpfung nach den Vor-
schriften dieser Verordnung durchzuführen. Die Be-
kämpfungsmaßnahmen sind solange zu wiederholen, 
bis sämtliche Ratten vertilgt sind. 

(2)        Wer die tatsächliche Gewalt über die in Abs. 1 genannten 
Grundstücke oder Örtlichkeiten ausübt, ist neben dem Ei-
gentümer für die Rattenbekämpfung verantwortlich. Er ist an 
Stelle des Eigentümers verantwortlich, wenn er die tatsäch-
liche Gewalt gegen den Willen des Eigentümers ausübt.  

 
§ 21  Bekämpfungsmittel  

Die Anwendung von Rattenbekämpfungsmitteln richtet sich nach 
dafür geltenden besonderen Vorschriften. 
 

§ 22  Beseitigung von Abfallstoffen  
Vor Beginn der Rattenbekämpfung sind Abfallstoffe, vor allem 
Küchen- und Futterabfälle, Müll und Gerümpel von allen den Rat-
ten leicht zugänglichen Orten zu entfernen. 
 

§ 23  Schutzvorkehrungen  
(1)        Das Gift ist so auszulegen, dass Menschen nicht gefähr-

det werden. Giftköder dürfen im Freien oder in unver-
schlossenen Räumen nicht unbedeckt und nicht unge- 
sichert ausgelegt werden. 

(2)        Auf die Auslegung ist durch auffallende Warnzettel deut-
lich hinzuweisen. Die Warnung muss das verwendete 
Präparat und den Wirkstoff nennen und für den Fall der 
Vergiftung von Haustieren das Gegenmittel bezeichnen. 

(3)        Schädlingsbekämpfungsunternehmen dürfen das Gift nur 
in Gegenwart eines nach § 20 Verpflichteten oder seines 
Beauftragten auslegen. 

 
§ 24  Sonstige Vorkehrungen  

Nach Beendigung der Rattenbekämpfung sind die Rattenlöcher 
mit einem hierzu geeigneten Mittel (Glasscherben, Zement usw.) 
zu verschließen und sonstige Vorkehrungen (u. U. baulicher Art) 
zu treffen, die einen erneuten Rattenbefall unmöglich machen oder 
- soweit dies nicht möglich ist - erschweren. 
 

§ 25  Duldungspflichten  
Wer zur Rattenbekämpfung verpflichtet ist, hat den Beauftragten 
der Ortspolizeibehörde zur Feststellung des Rattenbefalls und zur 
Überwachung der Rattenbekämpfung das Betreten seiner Grund-
stücke zu gestatten und auf Verlangen Auskunft zu erteilen. Bei 
einer nach § 26 allgemein angeordneten Rattenbekämpfung hat 
er ferner das Auslegen von Vertilgungsmitteln auf seinen Grund-
stücken zu dulden. 
 

§ 26  Allgemeine Bekämpfungsmaßnahmen  
(1)       Die Ortspolizeibehörde kann eine allgemeine Rattenbe-

kämpfung durch die nach § 20 Verpflichteten für die gan-
ze Stadt oder einen Teil des Stadtgebiets anordnen. In der 
Anordnung ist der Zeitraum festzulegen, während dessen 
die Rattenbekämpfung durchzuführen ist. 

(2)       Die allgemeine Rattenbekämpfung nach Abs. 1 kann ei-
nem sachkundigen Schädlingsbekämpfungsunternehmen 
übertragen werden. 

(3)        Die Kosten der Bekämpfung haben die nach § 20 Ver-
pflichteten zu tragen. 

 
§ 27  Ausnahmen  

Auf Antrag können von der Ortspolizeibehörde bei allgemein ange-
ordneten Rattenbekämpfungen solche Grundstücke von der 
Bekämpfung ausgenommen werden, auf denen der Verfügungsbe-
rechtigte diese durch sachkundige Personen selbst ausführen lässt. 
 

VI.   ANBRINGEN VON HAUSNUMMERN 
 

§ 28  Hausnummern  
(1)        Die Hauseigentümer haben ihre Gebäude spätestens an 

dem Tag, an dem sie bezogen werden, mit der von der Ge-
meinde festgesetzten Hausnummer in arabischen Ziffern 
zu versehen. 

(2)       Die Hausnummern müssen von der Straße aus, in die das 
Haus einnummeriert ist, gut lesbar sein. Unleserliche Haus-
nummernschilder sind unverzüglich zu erneuern. Die Haus-
nummern sind in einer Höhe von nicht mehr als 3 m an der 
der Straße zugekehrten Seite des Gebäudes unmittelbar 
über oder neben dem Gebäudeeingang  oder, wenn sich 
der Gebäudeeingang nicht an der Straßenseite des Ge-
bäudes befindet, an der dem Grundstückszugang nächst-
gelegenen Gebäudeecke anzubringen. Bei Gebäuden, die 
von der Straße zurückliegen, können die Hausnummern 
am Grundstückszugang angebracht werden. 

(3)       Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall anordnen, wo, 
wie und in welcher Ausführung Hausnummern anzubrin-
gen sind, soweit dies im Interesse der öffentlichen Sicher-
heit oder Ordnung geboten ist. 

 
VII.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

§ 29  Zulassung von Ausnahmen  
Entsteht für den Betroffenen eine nicht zumutbare Härte, so kann 
die Ortspolizeibehörde Ausnahmen von den Vorschriften dieser 
Polizeiverordnung zulassen, sofern keine öffentlichen Interessen 
entgegenstehen. 
 

§ 30  Ordnungswidrigkeiten  
(1)        Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 1 Polizeigesetz 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
             1. entgegen § 2 Abs. 1 Rundfunkgeräte, Lautsprecher, 

Tonwiedergabegeräte, Musikinstrumente sowie an-
dere mechanische oder elektro-akustische Geräte zur 
Lauterzeugung so benutzt, dass andere erheblich 
belästigt werden, 

             2. entgegen § 3 Satz 1 aus Gaststätten und Versamm-
lungsräumen Lärm nach außen dringen lässt, durch 
den andere erheblich belästigt werden, 

             3. entgegen § 4 Abs. 1 Sportplätze benützt, 
             4. entgegen § 5 Abs. 1 Haus- und Gartenarbeiten durch-

führt, 
             5. entgegen § 6 Tiere so hält, dass andere erheblich be-

lästigt werden, 
             6. entgegen § 7 außerhalb öffentlicher Straßen und Geh-

wege Kraftfahrzeugmotoren unnötig laufen lässt, 
Fahrzeug- und Garagentüren übermäßig laut schließt, 
Fahrräder mit Hilfsmotor und Motoren von Krafträdern 
in Toreinfahrten, Durchfahrten oder auf Innenhöfen 
von Wohnhäusern anlässt, beim Be- und Entladen 
von Fahrzeugen vermeidbaren Lärm verursacht oder 
mit den an den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtun-
gen unnötige Schallzeichen abgibt, 

             7. entgegen § 8 Wertstoff-(Altglas-)Sammelbehälter be-
nutzt, 

             8.  entgegen § 9 Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen ab-
spritzt, 

             9. entgegen § 10 öffentliche Brunnen entgegen ihrer 
Zweckbestimmung benutzt, sie beschmutzt oder das 
Wasser verunreinigt, 

           10. entgegen § 11 geeignete Behälter für Speisereste und 
Abfälle nicht bereit hält, 

           11. entgegen § 12 Abs. 1 Tiere so hält oder beaufsichtigt, 
dass andere gefährdet werden, 

           12. entgegen § 12 Abs. 2 das Halten gefährlicher Tiere 
der Ortspolizeibehörde nicht unverzüglich anzeigt, 

           13. entgegen § 12 Abs. 3 Hunde frei umherlaufen lässt, 
           14. entgegen § 13 als Halter oder Führer eines Hundes 

verbotswidrig abgelegten Hundekot nicht unverzüg-
lich beseitigt, 
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           15. entgegen § 14 Tauben füttert, 
           16. entgegen § 15 übelriechende Gegenstände und 

Stoffe lagert, verarbeitet oder befördert, 
           17. entgegen § 16 Abs. 1 plakatiert oder nicht dafür zuge-

lassene Flächen beschriftet oder bemalt oder als Ver-
pflichteter der in § 16 Abs. 3 beschriebenen 
Beseitigungspflicht nicht nachkommt, 

           18. entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 1 nächtigt, 
           19. entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 2 bettelt oder Minderjährige 

zu solchem Betteln anstiftet, 
           20. entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 3 die Notdurft verrichtet, 
           21. entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 4 Betäubungsmittel öffent-

lich konsumiert, 
           22. entgegen § 18 Zelte oder Wohnwagen aufstellt oder 

als Grundstücksbesitzer deren Aufstellung erlaubt 
oder duldet, 

           23. entgegen § 19 Nr. 1 Anpflanzungen, Rasenflächen 
oder sonstige Anlagenflächen betritt, 

           24. entgegen § 19 Nr. 2 außerhalb der freigegebenen    
Zeiten sich in nicht dauernd geöffneten Anlagen oder 
Anlagenteilen aufhält, Wegesperren beseitigt oder 
verändert oder Einfriedigungen oder Sperren über-
klettert, 

           25. entgegen § 19 Nr. 3 außerhalb der Kinderspielplätze 
oder der entsprechend gekennzeichneten Tummel-
plätze spielt oder sportliche Übungen treibt, 

           26. entgegen § 19 Nr. 4 Wege, Rasenflächen, Anpflan-
zungen oder sonstige Anlagenteile verändert oder 
aufgräbt oder außerhalb zugelassener Feuerstellen 
Feuer macht, 

           28. entgegen § 19 Nr. 5 Pflanzen, Gras, Laub, Kompost, 
Erde, Sand, oder Steine entfernt, 

           29. entgegen § 19 Nr. 6 Hunde unangeleint umherlaufen 
lässt oder Hunde auf Kinderspielplätze oder Liege-
wiesen mitnimmt, 

           30. entgegen § 19 Nr. 7 Bänke, Schilder, Hinweise, Denk-
mäler, Einfriedigungen oder andere Einrichtungen be-
schriftet, beklebt, bemalt, beschmutzt oder entfernt, 

           31. entgegen § 19 Nr. 8 Gewässer oder Wasserbecken 
verunreinigt oder darin fischt, 

           32. entgegen § 19 Nr. 9 Schieß-, Wurf- oder Schleuderge-
räte benützt sowie außerhalb der dafür bestimmten 
oder entsprechend gekennzeichneten Stellen Winter-
sport (Rodeln, Skilaufen, Snowboarden oder Schlitt-
schuhlaufen) oder Inline-Skating betreibt, reitet, zeltet, 
badet oder Boot fährt, 

           33. entgegen § 19 Nr. 10 Parkwege befährt oder Fahrzeu-
ge abstellt, 

           34. entgegen § 20 Abs. 1 und Abs. 2 als Verpflichteter 
festgestellten Rattenbefall nicht unverzüglich der 
Ortspolizeibehörde anzeigt und eine Rattenbekämp-
fung nach den Vorschriften dieser Verordnung durch-
führt oder die Bekämpfungsmaßnahmen nicht 
solange wiederholt, bis sämtliche Ratten vertilgt sind, 

           35. vor Beginn der Rattenbekämpfung Abfallstoffe entge-
gen § 22 nicht entfernt, 

           36. die Schutzvorkehrungen des § 23 Abs. 1 und 2 nicht 
beachtet, 

           37. die in § 24 vorgeschriebenen Vorkehrungen nach Be-
endigung der Rattenbekämpfung nicht trifft, 

           38. als Verpflichteter entgegen § 25 den Beauftragten der 
Ortspolizeibehörde zur Feststellung des Rattenbefalls 
und zur Überwachung der Rattenbekämpfung das 
Betreten seiner Grundstücke nicht gestattet und auf 
Verlangen keine Auskunft erteilt oder bei einer nach 
§ 26 allgemein angeordneten Rattenbekämpfung das 
Auslegen von Vertilgungsmitteln auf seinem Grund-
stück nicht duldet, 

           39. entgegen § 28 Abs. 1 als Hauseigentümer die Ge-
bäude nicht mit den festgesetzten Hausnummern ver-
sieht, 

           40. unleserliche Hausnummernschilder entgegen § 28 
Abs. 2 nicht unverzüglich erneuert oder Hausnum-
mern nicht entsprechend § 28 Abs. 2 anbringt. 

(2)        Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach § 29 zuge-
lassen worden ist. 

(3)        Ordnungswidrigkeiten können nach § 18 Polizeigesetz und 
§ 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in ihrer      
jeweils gültigen Fassung mit einer Geldbuße geahndet   
werden. 

 
§ 31  Inkrafttreten  

(1)        Diese Polizeiverordnung tritt am 15.06.2020 in Kraft. 
(2)       Gleichzeitig treten die früheren Polizeiverordnungen, die 

dieser Polizeiverordnung entsprechen oder widerspre-
chen, außer Kraft. Das ist insbesondere die polizeiliche 
Umweltschutzverordnung vom 01.10.2001. 

 
Niederstotzingen, den 29.05.2020  
gez. Marcus Bremer, Bürgermeister 
 
 
Hinweis  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf 
Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Verordnung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.  
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Verord-
nung verletzt worden sind.
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Stadt Niederstotzingen 
Benutzungsordnung des Schulgeländes außerhalb der Schulzeiten 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 10 und 142 GemO hat der Gemein-
derat der Stadt Niederstotzingen am 27.05.2020 folgende Benutzungsordnung des Schulgeländes außerhalb der Schulzeiten beschlos-
sen: 
 

§ 1  Schulgelände  
(1)  Das Schulgelände umfasst die gelb markierten Flächen des nachfolgenden Planes. 

(2)  Nicht zum Schulgelände gehören hierbei die öffentlichen Parkplätze sowie die Gehwegbereiche der Hohenzollernstraße, Bergstraße, 
Jahnstraße und Neuffenstraße. 

  
§ 2 Betretungsverbot  

(1)  Das Schulgelände darf ohne vorherige Genehmigung durch den Schulträger oder die Schulleitung sowie deren Vertreter nach Ende 
des Lehrbetriebs, d. h. nach der letzten Schulstunde des jeweils im Schuljahr gültigen Stundenplans, bis 07.00 Uhr sowie an Wo-
chenenden und während der Schulferien nicht betreten werden.  

(2)  Während des Lehrbetriebs herrscht für das gesamte Schulgelände für Schulfremde ein Betretungsverbot.  
(3)  Auf dem gesamten Schulgelände darf nicht mit Fahrrädern oder motorisierten Fahrzeugen gefahren werden.  
(4)  Der Konsum vom Alkohol oder sonstigen berauschenden Mitteln und das Rauchen sind auf dem gesamten Schulgelände verboten. 
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§ 3 Ausnahmen vom Betretungsverbot  
(1)  Die befestigten Durchgangsbereiche sind grundsätzlich vom Betretungsverbot ausgenommen.  
(2)  Die im Plan unter § 1 markierten, schwarz gestrichelten Bereiche sind in der Zeit vom Ende des Lehrbetriebs nach Maßgabe der 

Kinderspielplatzsatzung und der Polizeiumweltschutzverordnung vom Betretungsverbot ausgenommen, sofern die Anlagen nicht 
für schulische Zwecke oder im Rahmen der Hortbetreuung benötigt werden. Dem Schulträger und der Schulleitung sowie deren 
Vertretern obliegt das Hausrecht.  

(3)  Ausgenommen vom Betretungsverbot sind außerdem Teilnehmer von schulischen Veranstaltungen sowie von der Stadt genehmigte 
Veranstaltungen und Nutzungen. 

 
§ 4 Ordnungswidrigkeiten  

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 142 GemO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 2 das Schulgelände unbefugt betritt, 
mit einem Fahrrad oder motorisierten Fahrzeug das Schulgelände befährt oder auf dem Schulgelände raucht.  

(2)  Absatz 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach § 3 vorliegt. 
 

§ 5 Inkrafttreten  
Diese Benutzungsordnung tritt am 15.06.2020 in Kraft. Mit der öffentlichen Bekanntmachung verliert die Benutzungsordnung des Schul-
geländes außerhalb der Schulzeiten vom 24.07.2008 ihre Gültigkeit. 
 
Niederstotzingen, 29.05.2020  
gez. Marcus Bremer, Bürgermeister 
 
 
Hinweis  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Verordnung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen.  
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Verordnung 
verletzt worden sind.



Kinderspielplatzsatzung · Seite 7 · 24 / 2020

Satzung über die Benutzung der  
öffentlichen Kinderspielplätze 

- Kinderspielplatzsatzung 
 
Auf Grund der §§ 4 und 142 der Gemeindeordnung (GemO) für 
Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Niederstot-
zingen am 27.05.2020 folgende Satzung über die Benutzung der 
öffentlichen Kinderspielplätze beschlossen: 
 

§ 1 Allgemeines  
(1)  Die Stadt Niederstotzingen stellt ihren Einwohnern Kinder-

spielplätze als öffentliche Einrichtungen zur Verfügung. Spiel-
plätze sind die mit Spielgeräten ausgestatteten Plätze, 
Bolzplätze, Wasserspielbereiche und das Pumptrack.  

(2)  Öffentliche Kinderspielplätze der Stadt Niederstotzingen sind:  
     •  Flst. 716:     Waldsportplatz in Niederstotzingen 
     •  Flst: 225     Ü3-Spielbereiche an der Schule in Niederstot-

zingen, einschließlich Pumptrack und Slackline-
Möglichkeit 

     •  225/13        U3-Spielplatz Rechtensteinstraße,
                      Niederstotzingen 

     •  Flst. 470/5  Spielplatz Banater Weg, Niederstotzingen 
     •  Flst. 321      Spiel- und Sportplatz Fahrtalweg,  
                            Oberstotzingen 
     •  Flst. 54/15  Spiel- und Bolzplatz beim Bürgerhaus, Stetten 
     •  Flst. 223      Mehrgenerationenpark am Ziegelhau, Stetten 
     •  Flst. 258      Wasserspielbereich am Archäopark Vogelherd, 

                      Stetten 
 

§ 2 Zweckbestimmung  
Die öffentlichen Kinderspielplätze der Stadt Niederstotzingen die-
nen der Entfaltung der Kinder und Jugendlichen, der Befriedigung 
der Spiel- und Bewegungsbedürfnisse sowie der Einübung sozia-
len Verhaltens. Jede von dieser Zweckbestimmung abweichende 
Benutzung bedarf der vorherigen Zustimmung der Stadt. 
Der Mehrgenerationenpark in Stetten ist ein generationenüber-
greifendes Angebot. Er bietet Menschen aller Altersklassen Mög-
lichkeiten zur Bewegung und des Zusammentreffens und fördert 
so die Beweglichkeit und Gesundheit, aber auch ein besseres Mit-
einander und Verständnis füreinander. 
 

§ 3 Benutzungs- und Aufenthaltsrecht  
(1)  Die Benutzung der öffentlichen Kinderspielplätze ist allen Kin-

dern und Jugendlichen im Alter bis zu 14 Jahren gestattet. 
Kinder unter 6 Jahren ist die Benutzung nur in Begleitung einer 
Aufsichtsperson gestattet. Ältere Jugendliche und Erwachsene 
haben als Aufsichtspersonen spielender Kinder Zutritt zu den 
Kinderspielplätzen.  

(2)  Die Benutzung der folgenden Anlagen ist auch Personen über 
14 Jahren gestattet: 

     a)     Bolzplätze 
     b)     Pumptrack an der Schule 
     c)     Slackline-Möglichkeit an der Schule (Slackline muss 

selbst mitgebracht werden) 
     d)     Mehrgenerationenpark in Stetten  
(3)  Einzelnen Personen kann die Benutzung der öffentlichen Spiel-

plätze oder der Aufenthalt auf solchen für eine bestimmte Frist 
oder auf Dauer untersagt werden, wenn sie einen Spielplatz 
ohne Zustimmung der Stadt seiner Zweckbestimmung zuwi-
der benutzen oder gegen die Benutzungsregeln (§ 5) verstoßen 
haben.  

(4)  Der Umfang des Benutzungsrechts richtet sich nach den je-
weiligen örtlichen Verhältnissen. Ein Anspruch auf gleichmäßi-
gen oder gleichartigen Ausbau von Spielplätzen bzw. sofortigen 
Ersatz für außer Betrieb gesetzte Spielgeräte besteht nicht.  

(5)  Kinderspielplätze können aufgehoben oder deren Nutzung 
vorübergehend untersagt werden, sofern das Gelände einem 
anderen öffentlichen Zweck zugeführt wird. Ein Anspruch auf 
sofortigen Ersatz besteht nicht.  

(6)  Bei extremen Witterungsbedingungen durch Schnee, Glatteis 
sowie für die Dauer von Reinigungs- bzw. Reparaturarbeiten 
können einzelne Kinderspielplätze oder deren Einrichtungen 
geschlossen werden. 

 
§ 4 Öffnungszeiten  

(1)  Die Kinderspielplätze sind täglich in der Zeit von 09.00 Uhr bis 
zum Einbruch der Dunkelheit (Dämmerung), maximal jedoch 
bis 20.00 Uhr, zur Benutzung freigegeben.  

(2)  Während der Schulzeiten der Grundschule Niederstotzingen 
ist die Benutzung der Spielbereiche an der Schule, inklusive 
des Pumptracks und der Slackline-Möglichkeit, nicht gestat-
tet.  

(3)  Die Benutzung des Pumptracks ist darüber hinaus in der Zeit 
zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr nicht gestattet. 

 
§ 5 Benutzungsregeln  

(1)  Bei der Benutzung der Kinderspielplätze und deren Anlagen-
teile sind unzumutbare Störungen und Belästigungen anderer 
zu vermeiden. Auf allen Plätzen gilt gegenseitige Rücksicht-
nahme, insbesondere gegenüber den Anliegern angrenzender 
Wohnbebauungen.  

(2)  Kinderspielplätze und ihre Einrichtungen dürfen nicht beschä-
digt, verunreinigt, zweckentfremdet oder entgegen den Be-
stimmungen des § 3 benutzt oder betreten werden.  

(3)  Das Pumptrack darf ausschließlich mit Fahrrädern, Rollern, In-
lineskates, Rollschuhen und Skate-/bzw. Longboards befahren 
werden. Dabei ist die notwendige Schutzausrüstung zu tragen. 
Es besteht insbesondere eine Helmpflicht.  

(4)  Auf den Kinderspielplätzen ist insbesondere untersagt:  
     a)     der Konsum vom Alkohol oder sonstigen berauschenden 

Mitteln;  
     b)     Hunde oder sonstige Tiere mitzubringen, soweit es sich 

nicht um ausgebildete Blindenführhunde handelt. Hunde 
als Halter oder Verantwortlicher im Spielplatzbereich frei 
herumlaufen zu lassen;  

     c)     Sitzbänke vom Aufstellplatz zu entfernen bzw. zusätzliche 
Sitzgelegenheiten aufzustellen;  

     d)     die Kinderspielplätze mit Autos, Mofas, Mopeds zu be-
fahren;  

     e)     die durch Kinderspielplätze führenden Wege dürfen nur 
mit Kinderwagen, Kinderfahrzeugen und Rollstühlen be-
fahren werden; Fahrräder sind zu schieben;  

     f)      Pflanzen oder Pflanzenteile abzureißen, abzuschneiden 
oder auf sonstige Weise zu beschädigen;  

     g)     außer auf Bolzplätzen und besonders ausgewiesenen Be-
reichen anderer Kinderspielplätze Ballspiele aller Art 
durchzuführen;  

     h)     gefährliche, insbesondere scharfkantige Gegenstände 
und Spielsachen, die Verletzungen verursachen können, 
mitzubringen und zu verwenden;  

     i)      außerhalb zugelassener Feuerstellen Feuer anzuzünden 
sowie Feuerwerkskörper oder ähnliche Sprengsätze ab-
zubrennen;  

     j)      in störender Lautstärke Musikgeräte spielen zu lassen 
oder Instrumente zu spielen, bzw. sonst übermäßiges Ge-
schrei oder übermäßigen Lärm zu verursachen;  

     k)     ohne vorherige Genehmigung durch die Stadt Waren 
oder Leistungen aller Art feilzuhalten bzw. anzubieten und 
für die Lieferung von Waren sowie für Leistungen aller Art 
zu werben;  

     l)      Materialien aller Art zu lagern;  
     m)    sich im Spielplatzbereich im betrunkenen Zustand oder 

in sonst anstößiger Weise aufzuhalten. 
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§ 6 Ordnungswidrigkeiten  
(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 142 GemO handelt, wer vor-

sätzlich oder fahrlässig 
 
     1.   die Kinderspielplätze entgegen der Zweckbestimmung 

nach § 2 ohne die erforderliche Zustimmung durch die 
Stadt benutzt; 

 
     2.   außerhalb der nach § 4 festgelegten Öffnungszeiten sich 

auf Kinderspielplätzen aufhält; 
 
     3.   entgegen § 5 Kinderspielplätze und ihre Einrichtungen be-

schädigt, verunreinigt, zweckentfremdet oder entgegen 
den Bestimmungen der §§ 3, 5 benutzt oder betritt; 

 
     4.   einer der Benutzungsregelungen des § 5 Abs. 4 zuwider-

handelt, und zwar 
 
           •  Sitzbänke vom Aufstellplatz entfernt bzw. zusätzliche 

Sitzgelegenheiten aufstellt;  
           •  die Anlagen und die durch die Kinderspielplätze führen-

den Wege außer mit Kinderwagen, Kinderfahrzeugen 
und Rollstühlen befährt;  

           •  das Pumptrack ohne geeignete Schutzausrüstung be-
nutzt;  

           •  Hunde oder sonstige Tiere mitbringt oder sie als Halter 
bzw. sonst Verantwortlicher im Spielplatzbereich frei her-
umlaufen lässt;  

           •  Pflanzen oder Pflanzenteile abreißt, abschneidet oder 
auf sonstige Weise beschädigt;  

           •  außer auf Bolzplätzen und besonders ausgewiesenen 
Bereichen anderer Kinderspielplätze Ballspiele aller Art 
durchführt;  

           •  gefährliche, insbesondere scharfkantige Gegenstände 
und Spielsachen, die Verletzungen verursachen können, 
mitbringt oder verwendet;  

           •  außerhalb zugelassener Feuerstellen Feuer anzündet 
und Feuerwerkskörper oder ähnliche Sprengsätze ab-
brennt;  

           •  in störender Lautstärke Musikgeräte spielen lässt oder 
Instrumente spielt bzw. sonst übermäßiges Geschrei 
oder übermäßigen Lärm verursacht;  

           •  ohne vorherige Genehmigung durch die Stadt Waren 
oder Leistungen aller Art feilhält bzw. anbietet bzw. für 
die Lieferung von Waren sowie für Leistungen aller Art 
wirbt;  

           •  Materialien aller Art lagert;  
           •  sich in betrunkenem Zustand oder sonst anstößiger 

Weise im Spielplatzbereich aufhält;  
           •  duldet oder durch zumutbare Maßnahmen nicht verhin-

dert, dass die unter Abs. 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Ver-
stöße gegen diese Satzung durch Kinder begangen 
werden, die seiner Erziehung anvertraut oder sonst von 
ihm zu beaufsichtigen sind. 

 
(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 142 Abs. 2 GemO i.V.m. 

§ 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung mit einer Geldbuße geahndet werden. 

 
§ 7 Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am 15.06.2020 in Kraft.  
Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige Kinderspielplatzsatzung 
vom 01.01.2002 außer Kraft. 
 
Niederstotzingen, den 29.05.2020  
gez. Marcus Bremer, Bürgermeister 
 

Hinweis  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf 
Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Verordnung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.  
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Verord-
nung verletzt worden sind. 


